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I.

20021

Einführung der Neufassung 
der Allgemeinen Vertragsbedingungen 

für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
Fassung 2003 

sowie Anwendung der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

sowie der Verdingungsordnungen 
für Leistungen (VOL) und für freiberufliche 

Leistungen (VOF)

RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
zugleich im Namen d. Ministerpräsidenten
und aller Landesministerien – 114-82-30 

v. 20. 4. 2004

1
Auf Grund des zwischenzeitlich in Kraft getretenen
Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts vom
29.11.2001 (BGBl. I S. 3138) und unter Berücksichtigung
von Rechtsprechung und Literatur sind auch die Allge-
meinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Leistungen (VOL/B) überarbeitet worden.

Die Neufassung der VOL/B – Fassung 2003 – vom
5.8.2003 ist als Beilage Nr. 178a zum Bundesanzeiger vom
23.9.2003 veröffentlicht worden.

Damit gelten nunmehr insgesamt folgende Verdingungs-
ordnungen bzw. folgende Vergabe- und Vertragsordnung:

a) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) Teile A (VOB/A) und B (VOB/B) – Ausgabe 2002
– vom 12.9.2002 (veröffentlicht als Beilage Nr. 202a
zum Bundesanzeiger vom 29.10.2002) inkl. der am
13.3.2003 in der Gesamtausgabe veröffentlichten VOB
2002 Teil C (VOB/C),

b) Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen
Bauleistungen – (VOL)

aa) Teil A (VOL/A) – Ausgabe 2002 – vom 17.09.2002
(veröffentlicht als Beilage Nr. 216a zum Bundes-
anzeiger vom 17.9.2002)

bb) Teil B (VOL/B) – Fassung 2003 – vom 5.8.2003
(veröffentlicht als Beilage Nr. 178a zum Bundes-
anzeiger vom 23.9.2003),

c) Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
(VOF) – Ausgabe 2002 – vom 26.08.2002 (veröffentlicht
als Beilage Nr. 203a zum Bundesanzeiger vom
30.10.2002).

Alle Textausgaben können gegen Entgelt bei der Bundes-
anzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192,
50735 Köln, erworben werden.

2
Die Anwendung

– der Abschnitte 2 bis 4 der VOB/A – Ausgabe 2002 – ist
durch Verweisungen in den §§ 6 und 7 VgV

– der Abschnitte 2 bis 4 der VOL/A – Ausgabe 2002 – ist
durch Verweisungen in den §§ 4 und 7 VgV

– der VOF – Ausgabe 2002 – ist durch Verweisung in § 5
VgV

in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung zur
Vergabeverordnung (VgV) vom 11.2.2003 (BGBl. I S.168)
rechtsverbindlich vorgeschrieben worden.

3
Die übrigen Abschnitte bzw. Teile der VOB und VOL, und
zwar 

– der Abschnitt 1 der VOB/A – Ausgabe 2002 –, die
VOB/B – Ausgabe 2002 – und die VOB/C 2002,

– der Abschnitt 1 der VOL/A – Ausgabe 2002 – und die
VOL/B – Fassung 2003 –

werden ebenfalls verbindlich eingeführt.

Diese verbindlich eingeführten Bestimmungen sind ge-
mäß § 55 LHO in Verbindung mit Nr. 2 VV zu § 55 LHO
von den Behörden, Einrichtungen, Landesbetrieben und
Sondervermögen des Landes NRW und – im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen – von den landesunmittelba-
ren juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 105
LHO) als Vergabevorschrift anzuwenden.

4
Die Beschaffungsgrundsätze (Vorschriften, Richtlinien,
Muster und Vordrucke pp.) ergeben sich für Vergaben
nach der VOL aus dem Vergabehandbuch für die Vergabe
von Leistungen nach der VOL (VHB-VOL), RdErl. d.
Finanzministeriums, zugleich im Namen des Minister-
präsidenten und aller Landesministerien vom 26.11.1998
(SMBl. NRW. 20021).

5
Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Landes NRW
– ZVB NRW – (bisherige Vordrucke VOL 8a, 8b und 11
Rückseite) wurden im Hinblick auf die Neufassung der
VOL/B und des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
grundlegend überarbeitet. 

Auf die sog. „Kurzfassung“ der Vertragsbedingungen des
Landes NRW (Vordruck VOL 8b, alt) wird künftig ver-
zichtet. Die Vertragsbedingungen, die auf der Rückseite
des Auftragsschreiben VOL 11 abgedruckt waren, gehen
jetzt in den neuen Vordruck VOL 8b über.

Ab Veröffentlichung dieses Erlasses ist für Klein- und
Großaufträge  nur noch das neue Auftragsschreiben VOL
11, zu verwenden. Die bisherigen Vordrucke (Vordruck
VOL 11, alt, für Kleinaufträge bis 10.000 ¤ und VOL 12,
alt, für Großaufträge über 10.000 ¤) entfallen. Den Klein-
aufträgen mit einem Wert von bis zu 10.000 ¤ sind die
neuen Vertragsbedingungen Vordruck VOL 8b, den Groß-
aufträgen mit einem Wert von mehr als 10.000 ¤ die neu-
en Vertragsbedingungen VOL 8a beizufügen.

Die VOL/B, die überarbeiteten ZVB NRW und die neuen
Vordrucke stehen ab sofort im Internetportal www.ver-
gabe.nrw.de zum Download zur Verfügung.

6

Dieser RdErl. tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Folgende Runderlasse werden aufgehoben:

– RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft und Mittel-
stand, Energie und Verkehr, zugleich im Namen des
Ministerpräsidenten und aller Landesministerien „Aus-
wirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
auf die VOL/B“ vom 22.4.2002 (SMBl. NRW. 20021)

– RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit zu-
gleich im Namen d. Ministerpräsidenten und aller Lan-
desministerien „Bekanntmachung zur Zweiten Ände-
rungsverordnung der Vergabeverordnung (VgV), der
Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB) sowie der Verdingungsordnungen
für Leistungen (VOL) und für freiberufliche Leistun-
gen (VOF)“ vom 14.3.2003 (SMBl. NRW. 20021).

– MBl. NRW. 2004 S. 500

2051
Kostenerstattung bei polizeilicher Vollzugshilfe 

im Rahmen des Wehrpflichtgesetzes
RdErl. d. Innenministeriums v. 21. 4. 2004

– 44.2 – 2910 –

Auf Ersuchen der Wehrersatz- und Erfassungsbehörden
führt die Polizei Vor- und Zuführungen nach § 44 Abs. 2
und 3 des Wehrpflichtgesetzes vom 7. November 1977
(BGBl. I S. 2021) durch.

Die bei den Vor- und Zuführungen für die Wehrersatzbe-
hörden der Polizei entstehenden Auslagen (z. B. Kosten
für die Benutzung polizeieigener Kraftfahrzeuge und
Reisekosten für die begleitenden Polizeibeamten) sind
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von den Kreispolizeibehörden den zuständigen Kreis-
wehrersatzämtern mitzuteilen. Sie sind zur Erstattung
anzufordern, wenn sie im Einzelfall fünfundzwanzig Eu-
ro übersteigen (Nr. 2.6 VV zu § 59 LHO i.V.m. der Anlage
zu Nr. 2.6 zu § 59 LHO).

Für die Vorführung bei der Erfassungsbehörde (Meldebe-
hörde) sind Auslagen zur Erstattung anzufordern, wenn
sie im Einzelfall fünfundzwanzig Euro übersteigen (§ 47
Abs. 2 PolG NRW i.V.m. § 8 VwVfG).

Der RdErl. v. 24.4.1978 wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2004 S. 500

2151
Vorsorgeplanungen 

für die gesundheitliche Versorgung
bei Großschadensereignissen

RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie v. 12. 2. 2004 

– III 8 – 0713.7.4 –

Als Anlage gebe ich nach erfolgter Anhörung des Innen-
ministeriums NRW, des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung NRW, des Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
NRW, der Krankenhausgesellschaft NW, der Ärztekam-
mern Nordrhein und Westfalen-Lippe, der Psychothera-
peutenkammer NRW, der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen Nordrhein und Westfalen-Lippe, des Landkreistages
NRW sowie des Städtetages NRW die „Empfehlungen an
die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zu Vorsorge-
planungen bei Großschadensereignissen“ bekannt. 

Für die Zusammenarbeit der Behörden mit den Kranken-
häusern und den sonstigen Einrichtungen des Gesund-
heitswesens gilt Folgendes:

Zu Nummer 1 der Empfehlungen 

1
Zusammenarbeit 

Aus der gemeinsamen Verantwortung für die gesundheit-
liche Versorgung der Bevölkerung ergibt sich insbeson-
dere bei Großschadensereignissen die Notwendigkeit ei-
ner engen Zusammenarbeit der Beteiligten, um auch für
eine größere Zahl von Verletzten oder Erkrankten organi-
sierte Hilfe leisten zu können. 

1.1 

Die Krankenhäuser sorgen hierbei nach ihrer Aufgaben-
stellung und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit durch
innerorganisatorische Maßnahmen für die Aufnahme und
Behandlung einer größtmöglichen Zahl von Notfallpati-
entinnen und -patienten. Die Aufnahmekapazität sollte
vorher im Rahmen der Vorsorgeplanungen festgelegt und
dem Träger des Rettungsdienstes mitgeteilt werden.

1.2 

Die zuständigen Behörden unterstützen die Krankenhäu-
ser bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

1.3 

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörden und der Ret-
tungsdienstträger

Die Abwehr von Gefahren für die gesundheitliche Ver-
sorgung ist, unbeschadet davon, auf welcher gesetzlichen
Grundlage (RettG NRW, OBG, FSHG) sie durchzuführen
ist, primär Aufgabe der unteren Gesundheitsbehörden
und des Rettungsdienstes. Bei den Kreisen und kreis-
freien Städten obliegt der Leitung der unteren Gesund-
heitsbehörde die Sorge für die Funktionserhaltung der
verschiedenen Teilbereiche des Gesundheitswesens. In
dieser Eigenschaft gehört sie zur Leitungs- und Koordi-
nierungsgruppe (LuK). 

1.3.1 

In die Gefahrenabwehrpläne oder in sonstige Einsatz-
pläne sind alle für eine Hilfeleistung im Gesundheitswe-
sen in Betracht kommenden Einrichtungen, Stellen und
Einzelpersonen aufzunehmen. 

1.3.1.1

Der Träger des Rettungsdienstes erfasst:

– die Krankenhäuser innerhalb des festgelegten Versor-
gungsgebietes 

– mit Bettenzahlen, unterteilt nach Fachrichtungen

– ggf. Möglichkeiten für die Erweiterung der Behand-
lungs- und Bettenkapazitäten

– ggf. speziellen Behandlungsmöglichkeiten für
Brandverletzte und Strahlengeschädigte

– ggf. speziellen Behandlungsmöglichkeiten für psy-
chisch traumatisierte Personen

und nimmt bei Bedarf wegen möglicher Hilfeleistungen
Kontakt mit der Bundeswehr, dem Bundesgrenzschutz
und Stationierungsstreitkräften auf.

1.3.1.2

Die untere Gesundheitsbehörde erfasst mit Hilfe der
zuständigen Heilberufskammern:

– niedergelassene Ärztinnen und Ärzte nach Fachgebie-
ten 

– Ärztinnen und Ärzte mit besonderen Spezialkenntnis-
sen (z. B. nach der Strahlenschutzverordnung ermäch-
tigte Ärztinnen und Ärzte) 

– die als Leitende Notärztinnen/Notärzte für die Ein-
satzleitungen vorgesehenen Ärztinnen und Ärzte

– als Leitende Notfallpsychologinnen und -psychologen
für die Einsatzleitungen vorgesehene Psychologische
Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -thera-
peuten

– niedergelassene Psychologische Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und -therapeuten (mit ent-
sprechender Fortbildung in Psychotraumatologie und
Notfallpsychologie)

– Apotheken, Arzneimittel-Hersteller und -Großhand-
lungen 

– Blutspendedienste, Notdepots für Sera und Plasmade-
rivate

in ihrem Bezirk.

1.3.1.3 

Erhebungen zu den Krankenhäusern nach Nummer
1.3.1.1 führt der örtlich zuständige Träger des Rettungs-
dienstes durch. Er leitet die Information den benachbar-
ten Behörden und der Bezirksregierung zu. 

1.3.2 

Bei Schadensereignissen unterhalb eines Großschadens-
ereignisses mit gesundheitlichen Gefahren für einen grö-
ßeren Personenkreis (z. B. Seuchen, Chemie-Unfälle) sind
nach Bedarf Einsatzleitungen aus Vertreterinnen bzw.
Vertretern des Rettungsdienstträgers, der unteren
Gesundheitsbehörde und der beteiligten Fachämter zu
bilden. Entsprechendes gilt bei einem Massenanfall von
Verletzten (MANV).

1.4 

Leitstelle für den Feuerschutz und Rettungsdienst 

Die Leitstelle für den Feuerschutz und Rettungsdienst
führt ihre rettungsdienstlichen Aufgaben in eigener Ver-
antwortung durch. Sie beachtet hierbei die für den Anfall
einer größeren Zahl von Notfallpatientinnen und -pati-
enten getroffenen Vorbereitungen. Die erforderlichen
Unterlagen aus den Gefahrenabwehrplänen und den
sonstigen Einsatzplänen müssen ihr zur Verfügung ste-
hen. Nach Übernahme der Gesamtleitung durch den
Hauptverwaltungsbeamten arbeitet die Leitstelle als
nachrichtentechnisches Führungsmittel nach Weisung.
Eine ausreichende personelle Ausstattung ist bereits in
der Vorplanung zu regeln.
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Zu Nummer 2 der Empfehlungen 

2 
Zur Versorgung einer größeren Zahl von Notfallpatien-
tinnen und -patienten sind neben den Vorsorgeplanungen
in Krankenhäusern ergänzende Maßnahmen für den Ret-
tungsdienst, die ambulante ärztliche und für die psycho-
therapeutische Versorgung erforderlich. 

2.1 

Rettungsdienst 

Die Zuständigkeit des Rettungsdienstes bleibt auch bei
einer größeren Zahl von Notfallpatientinnen und -pati-
enten grundsätzlich unberührt. Bei Bedarf sind zusätzli-
che Rettungsmittel im Rahmen der nachbarlichen Hilfe
anzufordern. Das gleiche gilt für die Anforderung von
Rettungshubschraubern, Intensivtransporthubschrau-
bern und nach dem 3. Abschnitt des RettG NRW geneh-
migten Hubschraubern von privaten Luftfahrtunterneh-
men. 

Je nach Gefahrenlage ist der Rettungsdienst im gebote-
nen Umfang durch hierzu geeignete niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Ärztinnen und Ärzte aus Kran-
kenhäusern zu verstärken. Die entsprechenden Regelun-
gen sind in die Einsatzpläne aufzunehmen und mit den
Beteiligten abzustimmen.

2.1.1 

Leitende Notärztin/Leitender Notarzt

Für die Einsatzleitung am Schadensort ist ein/e in der
Notfallmedizin besonders erfahrene/r Ärztin/Arzt als
Leitende Notärztin bzw. Leitender Notarzt (Mitglied der
Einsatzleitung) zu bestimmen. Sie/er leitet im Zusam-
menwirken mit der organisatorischen Einsatzleitung die
medizinischen Maßnahmen am Schadensort. Ihr/ihm ob-
liegt insbesondere 

– die Festlegung des rettungsdienstlichen Bedarfs (per-
sonell/materiell) und die Anforderung der notwendi-
gen Rettungsmittel

– der Einsatz des rettungsdienstlichen Personals ein-
schließlich der Notärztinnen und Notärzte

– der Einsatz der auf Veranlassung der zuständigen Be-
hörde zur Hilfeleistung herangezogenen Ärztinnen und
Ärzte und des anderen medizinischen Personals

– die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Ret-
tungsdienst und Sanitätsdienst sowie

– die Zuweisung der Notfallpatientinnen und -patienten
in die nach der Verletzungsart fachlich geeigneten
Krankenhäuser in Abstimmung mit der gemeinsamen
Leitstelle oder der Einsatzleitung nach Nummer 1.3.2. 

Der Träger des Rettungsdienstes bestimmt die Zahl der
Leitenden Notärztinnen und -ärzte und regelt deren Ein-
satz. 

Die Leitende Notärztin und der Leitende Notarzt werden
bei Bedarf durch die Leitende Notfallpsychologin oder
den Leitenden Notfallpsychologen kooperativ unter-
stützt.

2.2 

Ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versor-
gung 

Zur Entlastung der Krankenhäuser sind im Benehmen
mit den Kreisstellen der Ärztekammern, den Kreisstel-
len/Bezirksstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen
und den Hilfsorganisationen Maßnahmen zur ambulan-
ten ärztlichen Versorgung von leichter Verletzten in Arzt-
praxen oder Rettungsstellen vorzusehen. 

Im Fall der akutpsychotherapeutischen Versorgung sind
im Benehmen mit der Psychotherapeutenkammer, mit
den Kreisstellen/Bezirksstellen der Kassenärztlichen
Vereinigungen und den Hilfsorganisationen Maßnahmen
zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung von
leichter psychisch Verletzten in den Praxen niedergelas-
sener ärztlicher und psychologischer Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und -therapeuten vorzusehen.

2.3 

Zuweisung der Notfallpatientinnen und -patienten zu
den Krankenhäusern

Bei der Verteilung der Notfallpatientinnen und -patien-
ten auf die Krankenhäuser ist zu berücksichtigen, dass
die Planung der Krankenhausstrukturen auf Versor-
gungsgebiete abstellt. Insbesondere beim Anfall einer
größeren Zahl von Notfallpatientinnen und -patienten
sind daher in die Verteilung alle Krankenhäuser des Ver-
sorgungsgebietes, ggf. darüber hinaus einzubeziehen. 

Zu Nummer 3 der Empfehlungen 

3 
Behandlungsmöglichkeiten für Brandverletzte und
Strahlengeschädigte 

Die Aufnahmekapazität für Brandverletzte und Strah-
lengeschädigte ist auf der Grundlage meiner für die
gemeinsamen Leitstellen für den Feuerschutz und Ret-
tungsdienst sowie die Gesundheitsbehörden herausgege-
benen Verzeichnisse festzulegen. Auf die Zentrale
Anlaufstelle für die Vermittlung von Betten für Schwer-
brandverletzte bei der Feuerwehr Hamburg wird hinge-
wiesen.

3.1 

Behandlungsmöglichkeiten für Strahlengeschädigte in
der Umgebung kerntechnischer Anlagen 

Das Verzeichnis „Krankenhäuser in Nordrhein-Westfa-
len mit Behandlungsmöglichkeiten bei Strahlenunfällen“
enthält Krankenhäuser, die sich zur Mitwirkung bereit
erklärt haben. Die für diese Unfälle festgelegten Krite-
rien sind unter den Bedingungen von Notfallmaßnahmen
für Großschadensereignisse wie folgt zu erweitern: 

3.1.1 

In die Versorgung von Strahlengeschädigten sind bei ei-
ner größeren Anzahl alle geeigneten Krankenhäuser ein-
zubeziehen. 

3.1.2 

Das Kriterium einer im Krankenhaus fest installierten
Dekontaminationseinrichtung entfällt bei Großscha-
densereignissen. Im Rahmen der besonderen Gefahrenab-
wehrmaßnahmen für die Umgebung kerntechnischer
Anlagen werden Personen, bei denen ein Verdacht auf
Strahlenbelastung und/oder Kontamination besteht, zu-
nächst über Notfallstationen geleitet, in denen sie, soweit
erforderlich, dekontaminiert werden. Personen mit
behandlungsbedürftigen akuten Strahlensyndromen
werden daher in der Regel erst nach der Dekontamina-
tion in ein Krankenhaus eingewiesen. Für den Fall, dass
kontaminierte Personen mit anderen Erkrankungen
(auch Kombinationsschäden) unmittelbar in ein Kran-
kenhaus eingeliefert werden, ist innerhalb des Kranken-
hauses eine behelfsmäßige Dekontaminationsmöglichkeit
vorzusehen. Als behelfsmäßige Dekontaminationsein-
richtung kommen die Bäderabteilung oder sonstige
Wasch- und Duscheinrichtungen des Krankenhauses in
Betracht. Der Bereich für die Aufnahme Kontaminierter
sollte so weit wie nötig von den übrigen Bereichen abge-
grenzt werden. 

3.1.3 

Zu erfassen ist die innerhalb von 12 Stunden verfügbare
Bettenzahl. 

3.1.4 

Die Klinikkategorien werden zusammengefasst in: 

Gruppe 1 

Krankenhäuser mit Möglichkeit zur internistisch-häma-
tologischen Intensivpflege (mit oder ohne Knochenmark-
bzw. Stammzellentransplantationen), 

Gruppe 2 

Krankenhäuser mit Möglichkeit zur internistisch-häma-
tologischen Überbrückungstherapie, 

Gruppe 3 

Krankenhäuser zur internistischen Versorgung von
Strahlengeschädigten.

502



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 20 vom 11. Mai 2004

3.2 

Soweit es nach der Wohndichte in der Umgebung einer
kerntechnischen Anlage geboten erscheint, sind im Ein-
vernehmen mit der Bezirksregierung in die Maßnahmen
nach Nummer 3.1 auch benachbarte Krankenhäuser ein-
zubeziehen. 

Zu Nummer 5 der Empfehlungen 

4 
Kapazitätserweiterung in Krankenhäusern 

Die Erweiterung der Behandlungs- und Bettenkapazität
zur Einsatzstufe 3 ist in Absprache zwischen der Gefah-
renabwehrbehörde und dem Krankenhaus festzulegen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Kapazitätserweite-
rung in einem angemessenen Verhältnis zur Personalaus-
stattung des Krankenhauses bleibt. 

Für das Aufstellen von Notbetten kommen sämtliche
hygienisch und organisatorisch geeigneten Bereiche in
Betracht. 

Zu Nummer 6 der Empfehlungen 

5 
Hilfe der Gefahrenabwehrbehörde 

Eine zusätzliche Bevorratung von Sanitätsmaterial durch
die Gefahrenabwehrbehörde ist nicht vorgesehen. Es ist
davon auszugehen, dass der Bedarf an Arzneimitteln,
Verbandstoffen und sonstigen Verbrauchsmaterialien zu-
nächst durch Bestände in den Krankenhäusern, insbe-
sondere der an der zusätzlichen Arzneimittelbevorratung
gemäß der Arzneimittelbevorratungsverordnung vom 30.
August 2000 teilnehmenden Krankenhäuser, und Nach-
lieferungen gedeckt werden kann. Bei größerem Bedarf
und bei Störung der Nachlieferungen hat die Gefahren-
abwehrbehörde anderweitig vorhandene Ressourcen
(Apotheken, pharmazeutische Unternehmen, pharma-
zeutischer Großhandel, Medizinproduktehersteller) ver-
fügbar zu machen. 

Zu Nummer 7 der Empfehlungen 

6 
Qualifikation 

Die für Aufgaben der Gefahrenabwehr vorgesehenen
Ärztinnen und Ärzte, Psychologische Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und -therapeuten sollen hierfür durch
Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsveranstaltun-
gen geeignet sein. Die zuständige Behörde hat sie über
die Aufgabe umfassend zu informieren. Die Qualifikation
der Leitenden Notärztinnen und -ärzte soll den Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer entsprechen. Die Qua-
lifikation der Leitenden Notfallpsychologinnen und 
-pychologen soll den Empfehlungen der Bundespsycho-
therapeutenkammer entsprechen.

Zu Nummer 8 der Empfehlungen 

7 
Übungen 

In die Übungen der Gefahrenabwehrbehörden sollten ne-
ben den Krankenhäusern auch die Kreisstellen der Ärz-
te- und Psychotherapeutenkammern, die Kreisstel-
len/Bezirksstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen
sowie die Ärztinnen und Ärzte einbezogen werden, die in
den Gefahrenabwehrplänen für spezielle Aufgaben vor-
gesehen sind. 

8
Dieser RdErl. ersetzt den RdErl. d. Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales v. 8. 1. 1991.

Anlage

Empfehlungen
an die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 

zu Vorsorgeplanungen bei Groß-
schadensereignissen

1 
Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung 

1.1 

Allgemein 

Die staatliche Verpflichtung zur Daseinsvorsorge umfasst
auch die Sicherstellung einer ausreichenden gesundheit-
lichen Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenser-
eignissen und Massenanfällen von Verletzten. Die Stellen
und Einrichtungen des Gesundheitswesens treffen mit
Unterstützung der zuständigen Behörden die für diese
Gefahrenlagen notwendigen Maßnahmen zur gesund-
heitlichen Versorgung. 

1.2 

Aufgabe der Behörden 

Die Gefahr einer ernsthaften Störung der gesundheitli-
chen Versorgung durch einen Massenanfall an Verletzten
oder Erkrankten haben die Ordnungs- und Gesundheits-
behörden auf der Grundlage des 

– Rettungsgesetzes NRW (RettG NRW) vom 24. Novem-
ber 1992 (GV. NRW. S. 458/SGV. NRW. 2129) und des 

– Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13. Mai 1980
(GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060 ) sowie 

– bei Schadenfeuern, Unglücksfällen und bei solchen
öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht
werden, nach dem Gesetz über den Feuerschutz und
die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV.
NRW. S. 122/SGV. NRW. 213)

in der jeweils geltenden Fassung 

abzuwehren und zu beseitigen.

1.2.1 

Aufgabe der Leitung der unteren Gesundheitsbehörde 

Die Leitung der unteren Gesundheitsbehörde sorgt für
die Funktionserhaltung der verschiedenen Teilbereiche
des Gesundheitswesens. Soweit sie die Einsatzplanung
und -koordination der beteiligten Behörden und Einrich-
tungen für einen Massenanfall an Verletzten bzw.
Erkrankten (MANV) nicht mit der eigenen Behörde
wahrnimmt, unterstützt sie die Fachbehörden und Stel-
len, denen die dazugehörigen Aufgaben obliegen. Insbe-
sondere koordiniert sie die Zusammenarbeit mit den
Krankenhäusern und anderen Stellen und Einrichtungen
des Gesundheitswesens, die in die Planung einbezogen
werden müssen. 

1.2.2 

Aufgabe der Leitstelle für den Feuerschutz und Ret-
tungsdienst (gemeinsame Leitstelle) 

Nach § 8 des RettG NRW lenkt und koordiniert die Leit-
stelle die Einsätze des Rettungsdienstes; sie führt den
Nachweis über die in den Krankenhäusern vorhandenen
Kapazitäten und zur Akutversorgung notwendigen Res-
sourcen (Zentraler Krankenbettennachweis). 

Im Feuerschutz und bei Hilfeleistungen nach dem FSHG
ist die Leitstelle zugleich Führungsmittel der zuständi-
gen Behörde. Sie ist Alarmierungs-, Informations- und
Nachrichtenübermittlungsstelle. Bei einem Massenanfall
an Verletzten/Erkrankten ist sie Verbindungsstelle zwi-
schen den Krankenhäusern und der Einsatzleitung der
jeweils zuständigen Behörde.

Die Leitstelle unterrichtet die Krankenhäuser unverzüg-
lich über ein Schadensereignis, bei dem mit dem Anfall
einer größeren Zahl von Notfallpatientinnen und -pati-
enten zu rechnen ist. Sie teilt zugleich Zeitpunkt, Ort, Art
und Umfang des Schadensereignisses und die Zahl der
voraussichtlich betroffenen Personen mit. 
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1.3 

Aufgabe der Krankenhäuser 

Die Krankenhäuser sind nach § 2 Abs. 1 des Kranken-
hausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen – KHG
NRW – vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 696/ SGV.
NRW. 2128) in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet,
Notfallpatientinnen und -patienten vorrangig zu versor-
gen. Sie müssen für Personen, die durch Unglücksfälle,
öffentliche Notstände oder Großschadensereignisse er-
krankt oder verletzt sind, jederzeit aufnahmebereit sein.
Im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit
den Gesundheitsbehörden und den Gefahrenabwehrbe-
hörden nach §§ 10 und 11 KHG NRW haben die Kran-
kenhäuser ferner an Maßnahmen dieser Behörden zur
Abwehr von Gefahren für die gesundheitliche Versorgung
der Bevölkerung mitzuwirken. Sie sind verpflichtet, Ein-
satz- und Alarmpläne aufzustellen und mit den zuständi-
gen Gefahrenabwehrbehörden (Rettungsdienst, untere
Gesundheitsbehörde) abzustimmen. 

1.4 

Sonstige Regelungen 

Die von den Krankenhäusern nach dem FSHG und der
Krankenhausbauverordnung (KhBauVO) vom 21. Feb-
ruar 1978 (GV. NRW. S. 154/SGV. NRW. 232) in der je-
weils geltenden Fassung für den Brandschutz vorzuberei-
tenden Maßnahmen werden von diesen Empfehlungen
nicht berührt. 

Maßnahmen für den Zivilschutz im Gesundheitswesen
werden von den Empfehlungen nicht erfasst.

2 
Maßnahmen zur Versorgung einer größeren Zahl von
Notfallpatientinnen und -patienten 

2.1

Allgemein 

Bei einer größeren Zahl von Notfallpatientinnen und 
-patienten durch Großschadensereignisse und Massenan-
fälle von Verletzten sorgen der Rettungsdienst und der
Sanitätsdienst über die gemeinsame Leitstelle dafür, dass
die Patientinnen und Patienten vom Schadensort der
ambulanten ärztlichen Versorgung oder einem nach Art
und Schwere der Verletzung/Erkrankung geeigneten
Krankenhaus möglichst unmittelbar zugeleitet werden.
Hierbei ist unter Nutzung aller verfügbaren Rettungsmit-
tel eine Verteilung auf möglichst viele nach Leistungsan-
gebot und Behandlungskapazität in Betracht kommende
Krankenhäuser anzustreben. 

2.2 

Maßnahmen in Krankenhäusern

Die Aufnahme einer größeren Zahl von Notfallpatientin-
nen und -patienten setzt in den Krankenhäusern – ausge-
nommen psychiatrische Fachkrankenhäuser – Maßnah-
men zur Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten
durch einen entsprechenden Einsatz- und Alarmplan
voraus. 

3 
Einsatz- und Alarmpläne für Krankenhäuser

3.1 

Zweck des Plans

Der Einsatz- und Alarmplan regelt die Aufnahme und die
Versorgung einer größeren Zahl von Notfallpatientinnen
und -patienten. Der Plan muss mit den Planungen der für
den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Abwehr von
Großschadensereignissen zuständigen Behörden abge-
stimmt sein. Die Zahl der zu den einzelnen Einsatzstufen
aufzunehmenden Notfallpatientinnen und -patienten ist
unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung des Kran-
kenhauses und der Behandlungskapazität im Benehmen
mit der zuständigen Behörde festzulegen, und zwar
unterteilt für die Aufnahme von

– chirurgisch zu versorgenden Patientinnen und Patien-
ten

– internistisch zu behandelnden Patientinnen und Pati-
enten sowie zusätzlich nach Behandlungsmöglichkei-
ten für Brandverletzte und Strahlengeschädigte.

3.2 

Inhalt des Plans

Der Einsatz- und Alarmplan soll Regelungen enthalten
für

– das Alarmierungsverfahren

– eine Einsatzzentrale

– eine ausreichende Kommunikation nach außen und
innerhalb des Krankenhauses

– den Verkehr von Rettungs- und Versorgungsfahrzeugen
auf dem Krankenhausgelände

– die Aufnahme und Sichtung von Notfallpatientinnen
und -patienten

– die Dokumentation

– die Weiterleitung der Patientinnen und Patienten
innerhalb des Krankenhauses und in ambulante ärztli-
che Versorgung

– Maßnahmen zu den einzelnen Einsatzstufen

– die Deckung des Bedarfs an Arzneimitteln und zur
Nachlieferung des sonstigen für die Krankenbehand-
lung erforderlichen Materials

– die Verpflegung

– die Aufnahme von Strahlengeschädigten.

3.3 

Aufgabe der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung (§ 35 KHG NRW) veranlasst die Auf-
stellung des Einsatz- und Alarmplanes, genehmigt ihn
und überwacht seine Fortschreibung. Sie bestimmt fer-
ner die Krankenhauseinsatzleitung. Für Hochschulklini-
ken gilt Entsprechendes.

3.4 

Krankenhausalarm

In einem Krankenhaus ist Krankenhausalarm anzuord-
nen, wenn infolge eines Schadensereignisses mehr Not-
fallpatientinnen und -patienten aufzunehmen sind, als
im Normalbetrieb ohne die nach dem Einsatz- und
Alarmplan vorgesehenen Maßnahmen fachgerecht ver-
sorgt werden können.

3.4.1 

Auslösung des Krankenhausalarms

Die Anordnung zur Auslösung des Krankenhausalarms
trifft die Leitende Ärztin/der Leitende Arzt oder die Ver-
tretung. Sind diese bei einem Schadensereignis nicht
anwesend, trifft die diensthabende Ärztin/der dienstha-
bende Arzt der betroffenen Abteilung bis zum Eintreffen
der Mitglieder der Krankenhauseinsatzleitung die nach
dem Einsatz- und Alarmplan notwendigen Anordnungen.

4 
Krankenhauseinsatzleitung

4.1 

Aufgaben

Die Krankenhauseinsatzleitung tritt nach Auslösung des
Krankenhausalarms zusammen. Sie entscheidet in
Abstimmung mit den Gefahrenabwehrbehörden, welche
Maßnahmen nach dem Einsatz- und Alarmplan auszu-
führen sind. Für die Dauer des Einsatzes ist die Kranken-
hauseinsatzleitung gegenüber dem Krankenhauspersonal
und den im Krankenhaus tätigen Helferinnen und Hel-
fern der Hilfsorganisationen weisungsbefugt.

4.2 

Zusammensetzung
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Zur Krankenhauseinsatzleitung gehören

– die Leitende Ärztin/der Leitende Arzt oder die Vertre-
tung

– die Leiterin/der Leiter des Wirtschafts- und Verwal-
tungsdienstes oder die Vertretung und

– die Leitende Pflegekraft oder deren Vertretung.

Sie wird von der Leitenden Ärztin/dem Leitenden Arzt
oder der Vertretung geleitet.

5 
Einsatzstufen

Die im Rahmen des Krankenhausalarms zu ergreifenden
Maßnahmen sind in Abstimmung mit den Gefahrenab-
wehrbehörden nach der Zahl der aufzunehmenden Not-
fallpatientinnen und -patienten in drei Einsatzstufen zu
gliedern.

5.1 

Einsatzstufe 1

Mit den Maßnahmen zu dieser Einsatzstufe ist die volle
Arbeitsbereitschaft der für die Versorgung der Notfallpa-
tientinnen und -patienten nach Schadensart zuständigen
Abteilung mit entsprechender Personalstärke herzustel-
len.

5.2 

Einsatzstufe 2

Mit den Maßnahmen zu dieser Einsatzstufe ist die volle
Betriebsbereitschaft des gesamten Krankenhauses herzu-
stellen.

5.3 

Einsatzstufe 3

Mit den Maßnahmen zu dieser Einsatzstufe wird ergän-
zend zur Einsatzstufe 2 die Behandlungs- und Bettenka-
pazität des Krankenhauses durch materielle und perso-
nelle Hilfe der Gefahrenabwehrbehörden erweitert.

Die Zahl der zur Kapazitätserweiterung aufzustellenden
Notbetten und Behandlungseinrichtungen wird im
Benehmen mit der Gefahrenabwehrbehörde festgelegt.

Diese Einsatzstufe wird erst nach der Aufnahme von
Patientinnen und Patienten aktiviert, da vorher ggf.
nicht absehbar ist, ob die vorhandenen Kapazitäten aus-
reichen.

6 
Materielle und personelle Hilfe durch die Gefahrenab-
wehrbehörden (Rettungsdienst, untere Gesundheitsbe-
hörde)

6.1 

Hilfe für das Krankenhaus

Die Gefahrenabwehrbehörden leisten im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dem Krankenhaus bei einem Massenanfall
an Notfallpatientinnen und -patienten materielle und
personelle Hilfe. Art und Umfang der Hilfe sind vorher
mit dem Krankenhaus festzulegen.

Vorzusehen sind u.a.

– Hilfe bei der Beschaffung von Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten, falls die Materialreserven des Kranken-
hauses nicht oder nicht rechtzeitig ergänzt werden
können (§ 2 Abs. 2 der Arzneimittelbevorratungsver-
ordnung vom 30. August 2000),

– personelle Hilfe durch Einsatz von Ärztinnen und Ärz-
ten, Pflegekräften und Hilfskräften aus nicht betroffe-
nen Krankenhäusern, anderen Einrichtungen des
Gesundheitswesens (z.B. niedergelassene Ärztinnen
und Ärzte, Zahnärztinnen und -ärzte) oder aus den
Hilfsorganisationen. 

Art und Umfang der personellen Hilfe sind im Rahmen
der Gefahrenabwehrplanung mit den Stellen und Ein-
richtungen des Gesundheitswesens (Ärztekammer, Kas-

senärztliche Vereinigungen und andere) abzustimmen.
Die Befugnis zur Inanspruchnahme von Personen für die
Hilfestellung ergibt sich aus § 27 Abs. 1 FSHG in Verbin-
dung mit § 19 des Ordnungsbehördengesetzes. 

7 
Fortbildung des Personals 

Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte sollen an Fort-
bildungsveranstaltungen über Unfall- und Notfallmedi-
zin bei einem Massenanfall von Verletzten und Erkrank-
ten teilnehmen. Die Ärztekammern führen hierzu Veran-
staltungen in ihren Fortbildungsakademien durch und
informieren darüber die Gefahrenabwehrbehörden. Ver-
waltungskräfte und sonstiges Personal der Krankenhäu-
ser sollen an Informationsveranstaltungen der Gefahren-
abwehrbehörde teilnehmen. Unbeschadet der Teilnahme
an Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen ist es
in erster Linie Aufgabe der Krankenhäuser, das Personal
hinreichend in die bei Unglücks- und Katastrophenfällen
wahrzunehmenden Aufgaben einzuweisen. Hierzu gehört
insbesondere auch die Einweisung in die nach dem Ein-
satz- und Alarmplan vorgesehenen speziellen Aufgaben. 

8 
Übungen 

Die Funktionsfähigkeit des Einsatz- und Alarmplanes ist
in angemessenen Zeitabständen durch krankenhausin-
terne Übungen zu überprüfen und zu erproben. Den
Gefahrenabwehrbehörden ist die Gelegenheit zu geben,
an den Übungen der Krankenhäuser informatorisch teil-
zunehmen. In die Übungen der Gefahrenabwehrbehör-
den sollen die Krankenhäuser einbezogen werden. 

Die Krankenhäuser sollten bei der Planung, Vorbereitung
und Durchführung von Übungen von kompetenten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Gefahrenabwehrbe-
hörden unterstützt werden, da bei diesen Einsatzübun-
gen einsatztaktischer und operativer Sachverstand erfor-
derlich ist.

– MBl. NRW. 2004 S. 501

2160
Öffentliche Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe
Bek. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 

v. 23. 3. 2004 
– 324-6.08.09.01-5198 –

Die Bek. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales v. 28.05.1990 (SMBl. NRW. 2160) wird wie folgt
geändert:

Nach dem Träger „Falken-Bildungs- und Freizeitwerk
NRW e.V., Sitz Gelsenkirchen (am 07.10.1976)“ wird der
Träger „Filmothek der Jugend Nordrhein-Westfalen e.V.,
Sitz Düsseldorf (am 23.03.2004)“ eingefügt.

– MBl. NRW. 2004 S. 505

2311
Grundsätze zur planungsrechtlichen 

Beurteilung von 
begünstigten Vorhaben im Außenbereich

– Außenbereichserlass –

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport 

– II A 1 – 901.34 –, 
u. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
– III – 7 – 611.40.10.01 – 

v. 26. 3. 2004

Zur Anwendung der bauplanungsrechtlichen Vorschrift
des § 35 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) werden folgende
Hinweise gegeben:
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1
Erschließung 

Bei allen Vorhaben i.S.d. § 29 BauGB ist gemeinsame
Voraussetzung für die Zulässigkeit, dass die Erschließung
gesichert sein muss. Die Anforderungen an die ausrei-
chende Erschließung richten sich nach den jeweiligen
Gegebenheiten, also nach den Auswirkungen und
Bedürfnissen des jeweiligen Vorhabens (BVerwG, BauR
1976, 185). Wenn das Baugrundstück nicht unmittelbar
an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzt, muss die
verkehrliche Erschließung über Privatgrundstücke durch
Baulasteintragung gesichert sein (§ 4 Abs. 1 Landesbau-
ordnung – BauO NRW). 

Die entwässerungstechnische Erschließung ist ebenfalls
sicherzustellen. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz – LWG –
weist den Gemeinden die Pflicht zu, das auf ihrem Gebiet
anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu erforder-
lichen Abwasseranlagen zu betreiben. Diese Pflicht ist
umfassend angelegt und erfasst grundsätzlich jegliche
Abwässer, unabhängig von der Art des Abwassers und
dem Ort des Anfalls. Sie erfasst grundsätzlich alle Besei-
tigungsvorgänge im gesamten Gemeindegebiet, d.h. auch
die Abwasserbeseitigung im Außenbereich. Unter
Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen
und technischer Grenzen der kommunalen Abwasserbe-
seitigung sieht § 53 Abs. 4 LWG Ausnahmen von dieser
Pflichtenzuweisung vor. Die Gemeinde kann auf ihren
Antrag unter Darlegung der vorgenannten Kriterien eine
Befreiung von ihrer Grundpflicht beantragen. Die dauer-
hafte Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf
Nutzungsberechtigte ist allerdings auf Grundstücke be-
grenzt, die „außerhalb im Zusammenhang bebauter Orts-
teile“ liegen. Sie steht zudem unter dem Vorbehalt einer
im Übrigen gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseiti-
gung vor Ort.

Zur Frage der Abwasserbeseitigung durch Kleinkläran-
lagen für Grundstücke außerhalb im Zusammenhang
bebauter Ortsteile wird auf den RdErl. des MUNLV vom
06.12.1994 (MBl. NRW. 1995 S. 92) hingewiesen.

Im Hinblick auf die ortsnahe Niederschlagswasserbesei-
tigung gemäß § 51a LWG wird auf den RdErl. des
MUNLV vom 18.05.98 (MBl. NRW. S. 654, ber. S. 918) ver-
wiesen.

Bei sonstigen begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4
BauGB kann die Zulässigkeit insbesondere an der Beein-
trächtigung öffentlicher Belange dadurch scheitern, dass
unwirtschaftliche Aufwendungen für die Erschließung
(einschließlich der Ver- und Entsorgung) i.S.d. § 35 Abs. 3
Nr. 4 erforderlich werden, es sei denn, der Vorhabenträ-
ger übernimmt im Einvernehmen mit der Gemeinde die
Erschließung.

2
Öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB)

Öffentliche Belange führen zur Unzulässigkeit von privi-
legierten Vorhaben i.S.d. § 35 Abs. 1, wenn sie ein solches
Gewicht haben, dass sie dem geplanten Vorhaben entge-
genstehen. Sonstige Vorhaben i.S.d. § 35 Abs. 2 sind
unzulässig, wenn öffentliche Belange beeinträchtigt sind. 

Sonstige begünstigte Vorhaben i.S.d. § 35 Abs. 4 sind
auch zulässig, selbst wenn sie einen oder alle der drei
besonders genannten öffentlichen Belange (Widerspruch
zur Darstellung des Flächennutzungsplans oder eines
Landschaftsplans, die natürliche Eigenart der Land-
schaft, Befürchtung einer Splittersiedlung) beeinträchti-
gen. Wenn einer dieser Belange ein so erhebliches Ge-
wicht hat, dass er dem Vorhaben entgegensteht, oder ei-
ner der anderen öffentlichen Belange beeinträchtigt wird,
ist auch das begünstigte Vorhaben unzulässig. 

Die Aufzählung der öffentlichen Belange in Absatz 3 ist
nicht abschließend: Von der Rechtsprechung anerkannt ist
darüber hinaus eine hinreichend verfestigte Fachplanung
(z.B. Bundesfernstraßen noch vor Auslegung der Pläne, in
Aufstellung befindliche Bebauungspläne, Ziele der
Raumordnung, eine hinreichend konkretisierte künftige
Verordnung zur Festlegung eines Wasserschutzgebietes). 

2.1

Widerspruch zum Flächennutzungsplan (FNP)

Im Regelfall werden die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans (z.B. „Fläche für die Landwirtschaft“) einem
begünstigten Vorhaben nicht entgegenstehen, da das
umzunutzende oder zu ändernde Gebäude gegenüber den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes Bestands-
schutz genießt und mit der Einführung der Tatbestände
des § 35 Abs. 4 die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
von Vorhaben erleichtert werden sollte.

2.2

Widerspruch zu einem Landschaftsplan

Sofern Landschaftspläne als Rechtsnormen ergehen, sind
sie je nach landesrechtlicher Regelung auch für die Bau-
leitplanung und die baurechtliche Zulässigkeit von Vor-
haben verbindlich. In den Fällen der eigenständigen
Norm entfaltet diese für ihren gesamten Inhalt Außen-
verbindlichkeit (Gassner, BNatSchG, § 16 Rn. 15). In
NRW werden die Landschaftspläne aufgrund des Land-
schaftsgesetzes (LG) durch die Kreise und kreisfreien
Städte als Satzung beschlossen. Die Verbindlichkeit der
Darstellungen und Festsetzungen der Landschaftspläne
richtet sich daher allein nach den §§ 33 und 34 LG. Die
Regelung, dass den begünstigten Vorhaben die Beein-
trächtigung des Landschaftsplans nicht entgegen gehal-
ten werden kann, ist für NRW zu differenzieren: Festset-
zungen des Landschaftsplans sind entgegenstehende
öffentliche Belange, die auch das begünstigte Vorhaben
unzulässig machen, es sei denn, es wird eine Ausnahme
gemäß § 34 Abs. 4a LG oder eine Befreiung nach § 69
Abs. 1 LG erteilt. Darstellungen des Landschaftsplanes
sind bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der
dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften zu berücksich-
tigen. In den Fällen des § 35 Abs. 4 haben sie allein je-
doch nicht das Gewicht eines entgegenstehenden öffent-
lichen Belangs.

2.3

Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Land-
schaft

Die natürliche Eigenart der Landschaft ist ein baupla-
nungsrechtlicher Belang und umfasst den Schutz des
Außenbereichs vor einer wesensfremden Nutzung und
vor ästhetischer Beeinträchtigung. Da bei begünstigten
Vorhaben

– die äußere Gestalt im Wesentlichen gewahrt sein (§ 35
Abs. 4 Nr. 1), 

– ein gleichartiges Gebäude errichtet werden (Nrn. 2, 3),

– der Gestaltwert erhalten (Nr. 4) oder 

– die Erweiterung angemessen sein (Nrn. 5 und 6) muss,

kann davon ausgegangen werden, dass der Belang der
natürlichen Eigenart der Landschaft zwar beeinträchtigt
sein, aber nicht entgegenstehen kann.

2.4

Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Split-
tersiedlung

Häuser im Außenbereich (z.B. sechs Wohnhäuser bzw.
neun Gebäude) bilden eine Splittersiedlung, wenn sie
nach ihrer Zahl oder Anordnung keine organische Sied-
lungsstruktur erkennen lassen und nicht das nötige Ge-
wicht für einen Ortsteil haben (vgl. OVG NRW, Beschl. v.
09.09.1998 – 7 B 1560/98 –). Für die Frage, ob ein Bebau-
ungskomplex nach seinem Gewicht als Ortsteil oder als
Splittersiedlung anzusehen ist, kommt es auf die Sied-
lungsstruktur der jeweiligen Gemeinde an (in ständiger
Rechtsprechung: BVerwG, Urt. v. 03.12.1998 – 4 C 7.98 –,
DVBl. 1999, 249). Wird eine Splittersiedlung um die Hälf-
te ihres Bestandes vergrößert, so ist regelmäßig im Sinne
des § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 BauGB die Verfestigung einer
Splittersiedlung zu befürchten (BVerwG, Urt. v. 18.5.2001
– 4 C 13.00 –, DVBl. 2001, 1468). 

Dieser öffentliche Belang kann einem begünstigten Vor-
haben im Regelfall nicht entgegen gehalten werden.
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3
Begünstigte Vorhaben (§ 35 Abs. 4 BauGB)

Für alle Vorhaben nach Absatz 4 gilt, dass sie im Übrigen
außenbereichsverträglich sein müssen, d.h. abgesehen
von den in Absatz 4 Satz 1 genannten öffentlichen Belan-
gen dürfen sie die übrigen öffentlichen Belange des
Absatzes 3 nicht beeinträchtigen.

3.1

Umnutzung eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebsgebäudes

Satz 1 Nr. 1 trägt dem Strukturwandel in der Land- und
Forstwirtschaft Rechnung und soll insbesondere Nut-
zungsänderungen nicht mehr landwirtschaftlich genutz-
ter Gebäude erleichtern. Nicht nur zur Wohnnutzung,
sondern auch für außenbereichsverträgliche gewerbliche
Nutzung kann ein landwirtschaftliches Gebäude der
Hofstelle umgenutzt werden, z.B. für kleingewerbliche
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe oder für die
Einrichtung von Ferienwohnungen, deren Zahl nicht –
wie die Änderung zu Wohnzwecken nach Buchst. f) – be-
grenzt ist.

Nur die erstmalige Änderung der Nutzung ist begünstigt,
nicht eine weitere Nutzungsänderung nach einer an die
landwirtschaftliche Nutzung anschließenden Zwischen-
nutzung (BVerwG, Beschl. v. 01.02.1995 – 4 B 14.95 – Buch-
holz 406.11 § 35 Nr. 307). Eine Änderung der gewerblichen
Nutzung ist dann unschädlich, wenn die jeder Nutzung ei-
gene tatsächliche Variationsbreite nicht überschritten
wird und der neuen Nutzung unter städtebaulichen
Gesichtspunkten nicht eine andere Qualität zukommt (vgl.
BVerwG, Beschl. v. 14.4.2000, BRS 63 Nr. 173). 

Bei einer Qualitätsänderung ist über eine zweite Umnut-
zung ausschließlich auf der Rechtsgrundlage des § 35
Abs. 2 zu entscheiden.

Eine mitgezogene Privilegierung genießt auch nach Auf-
gabe der privilegierten Nutzung Bestandsschutz und be-
darf im Regelfall keiner erneuten Genehmigung der sei-
nerzeit genehmigten Nutzung.

Nach Buchst. a) ist nur eine zweckmäßige Verwendung
erhaltenswerter Bausubstanz begünstigt. Erhaltenswert
in diesem Sinne bedeutet, dass das Gebäude noch einen
wirtschaftlichen Wert darstellen muss. Soweit Gebäude
bereits weitgehend verfallen sind, ist eine Nutzungsände-
rung nach Satz 1 Nr. 1 nicht als begünstigtes Vorhaben
zulässig. Zweckmäßig wird eine Verwendung dann sein,
wenn das Gebäude objektiv und langfristig in seiner Ge-
stalt den Ansprüchen der beabsichtigten Nutzung genügt
und in der vorgefundenen Ausstattung der beabsichtig-
ten Nutzung entgegenkommt. Es darf sich also nicht um
eine Nutzungsänderung handeln, bei der lediglich die
„Hülle“ des Gebäudes benutzt wird, um einen Neubau zu
kaschieren, und es darf sich nicht schon bei der Prüfung
des Antrags abzeichnen, dass die vorhandene Bausub-
stanz den Anforderungen der neuen Nutzung in quanti-
tativer Hinsicht nicht gerecht werden kann.

Nach Buchst. b) ist zwar nicht mehr Voraussetzung, dass
mit der Nutzungsänderung keine wesentliche Änderung
der baulichen Anlage verbunden sein darf (unzulässig
war nach dem BVerwG der Umbau einer Scheune zu ei-
nem Wohnhaus, auch wenn das äußere Erscheinungsbild
unverändert blieb). Aber es muss die äußere Gestalt im
Wesentlichen gewahrt bleiben. Soweit das umzunutzende
Gebäude nicht das Bild der Kulturlandschaft prägt oder
ein Denkmal ist, sind an diese Voraussetzung keine stren-
gen Anforderungen zu stellen: Zulässig können auch
mehrere Dachflächenfenster sein (nicht eine Vielzahl von
Dachgauben, die keine Entsprechung am bisherigen
Wohnhaus haben), da sie die Wohnnutzung eines Scheu-
nen-Dachgeschosses erst ermöglichen.

Nach Buchst. c) darf die Aufgabe der bisherigen land-
wirtschaftlichen Nutzung nicht länger als sieben Jahre
zurückliegen. Da auch ein landwirtschaftlicher Nebener-
werbsbetrieb unter die Privilegierung des Absatzes 1
Nr. 1 fällt, ist von Bedeutung, bis zu welchem Zeitpunkt
der Betrieb ernsthaft, nachhaltig und dauerhaft (auf
Generationen angelegt) betrieben worden ist, insbeson-
dere dem Inhaber einen nachhaltigen Beitrag zur Siche-
rung einer Existenz geboten hat (BVerwG in st. Rechtspr.

seit Urt. v. 13.01.1967, DVBl. 1967, 287). Insoweit kann
weder einerseits die erste begünstigte Nutzungsänderung
eines Gebäudes auf der Hofstelle unter Fortführung des
landwirtschaftlichen Betriebs, noch andererseits „das
letzte Stück Vieh, das vom Hof getrieben wird“, maßgeb-
lich sein. Abstrakt-generell geltende Kriterien, wann
noch ein landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb vor-
liegt, lassen sich nicht angeben (vgl. auch BVerwG,
Beschl. v. 01.12.1995, BRS 57 Nr. 100). Die Frist des § 35
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst. c) BauGB beginnt mit der end-
gültigen Aufgabe der bisherigen privilegierten landwirt-
schaftlichen Nutzung. Im Regelfall ist das der Zeitpunkt,
in dem der bisherige landwirtschaftliche Betrieb in Gän-
ze eingestellt wird. Wird ein solcher Betrieb schrittweise
aufgegeben, ist maßgeblich für den Beginn der Frist der
Zeitpunkt, zu dem die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr.
1 BauGB insgesamt entfällt, d.h. die landwirtschaftliche
Nutzung in ihrer Intensität unter diejenige einer land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle absinkt (OVG
NRW, Urt. v. 12.10.1999 – 11 A 5673/97 – BRS 62 Nr. 113).

Nach § 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbu-
ches in NRW vom 17.12.2003 (GV. NRW. 2003 S. 784) ist
die 7-Jahres-Frist nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst. c)
BauGB als Voraussetzung für die Änderung der bisheri-
gen Nutzung eines Gebäudes im Außenbereich bis zum
31. Dezember 2004 nicht anzuwenden, sofern die Ände-
rung der bisherigen Nutzung den Darstellungen eines
Landschaftsplanes nicht widerspricht und mit den
Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege zu
vereinbaren ist. Der letzte Halbsatz ist nach den parla-
mentarischen Beratungen deklaratorischer Art und wie
folgt zu verstehen:

Der Ausschluss von Darstellungen des Landschaftspla-
nes in § 35 Abs. 4 BauGB ist in NRW nicht relevant, weil
sich die Verbindlichkeit der Darstellungen und Festset-
zungen der Landschaftspläne allein nach den §§ 33 und
34 LG richtet (s. Nr. 2.2). 

Alle begünstigten Vorhaben müssen im Übrigen außenbe-
reichsverträglich sein, d.h. sie dürfen außer den in § 35
Abs. 4 S. 1 BauGB genannten öffentlichen Belangen (u.a.
die natürliche Eigenart der Landschaft) keine anderen
Belange des § 35 Abs. 3 Nrn. 2 bis 6 BauGB beeinträchti-
gen: wie Darstellungen eines sonstigen Plans (Wasser,
Abfall, Immissionen), schädliche Umwelteinwirkungen,
Aufwendungen für Erschließungsanlagen, Bodenschutz,
Denkmalschutz, Orts- und Landschaftsbild, Agrarstruk-
tur, aber auch nicht Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege.

Für den Ablauf der Frist ist auf den Zeitpunkt des Ein-
gangs des Nutzungsänderungsantrags bei der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde abzustellen (vgl. OVG NRW,
Urt. v. 12.10.1999 – 11 A 5673/97 -, BRS 62 Nr. 113). 

Für die Legalisierung von vor dem In-Kraft-Treten des
Ausführungsgesetzes zum BauGB in NRW durchgeführ-
ten Nutzungsänderungen gilt:

Eine Nutzungsänderung ist heute nur genehmigungsfä-
hig, wenn sie im Zeitpunkt der Vornahme bzw. später
während eines nennenswerten Zeitraums hätte geneh-
migt werden müssen (vgl. Battis/Krautzberger/Löhr
BauGB § 35 Rdn. 95 m.w.N.). Eine frühere Genehmi-
gungsfähigkeit ist im Außenbereich nicht eigentums-
rechtlich geschützt, sie entfällt, wenn das Vorhaben (bei
der Entscheidung über den Antrag) neu auftretende
öffentliche Belange beeinträchtigt (vgl. BVerwG, Urt. v.
17.02.1984 – 4 C 56.79 – BRS 42 Nr. 80). Das OVG Nds.
(Urt. v. 21.1.1999, BauR 1999, 882) hat die nachträgliche
Genehmigung einer Umnutzung eines landwirtschaftli-
chen Gebäudes in eine Tischlerei für unzulässig erklärt,
weil sie während der Geltung des BauGB-MaßnG erfolg-
te und zu jenem Zeitpunkt von der damaligen gesetzli-
chen Regelung nicht gedeckt war: Erst mit der Änderung
durch das BauROG 1998 ist die Umnutzungsmöglichkeit
landwirtschaftlicher Gebäude für außenbereichsverträg-
liches Gewerbe eingeführt worden. Eine Nutzungsände-
rung muss deshalb erfolgt sein

bis 1992 unter Aufrechterhaltung des landwirtschaftli-
chen Betriebs in jedem landwirtschaftlichen Gebäude,
aber ohne wesentliche Änderung,

ab 1993 bis 1997 (§ 4 Abs. 3 BauGB-MaßnG) u. a. nach-
weislich während der landwirtschaftlichen Nutzung der
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Hofstelle oder spätestens innerhalb von 5 Jahren nach
Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung,

ab 1998 bis 2003 u. a. während der landwirtschaftlichen
Nutzung der Hofstelle oder nachweislich spätestens
innerhalb von 7 Jahren nach Aufgabe der landwirtschaft-
lichen Nutzung.

Sie kann deshalb erfolgen

im Jahre 2004, wenn das Gebäude

– zweckmäßig verwendet wird und erhaltenswert ist,

– zu irgendeinem Zeitpunkt landwirtschaftlich und bis
zur beantragten Nutzungsänderung niemals landwirt-
schaftsfremd genutzt war,

– in seiner äußeren Gestalt im Wesentlichen gewahrt
bleibt,

– vor dem 27.08.1996 zulässigerweise errichtet worden
ist,

– im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer
Hofstelle steht,

– maximal für eine 3. Wohnung auf der Hofstelle umge-
nutzt wird,

– unter der Verpflichtung umgenutzt wird, keine Neube-
bauung als Ersatz für die aufgegebene landwirtschaft-
liche Nutzung vorzunehmen,

ab 2005 unter den Voraussetzungen wie bis 2003.

Die Begünstigungsklausel des § 35 Abs. 4 S. 1 ermöglicht
nicht die Umnutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen,
die im Anschluss an eine frühere landwirtschaftliche
Nutzung auf Dauer anderen Zwecken gedient haben,
mag diese Nutzung auch später ersatzlos wieder aufgege-
ben worden sein (OVG NRW Urt. v. 30.7.03 – 22 A 1004/01
– BauR 2004, 47).

Nach Buchst. d) muss das Gebäude, dessen Nutzung
geändert werden soll, vor dem 27. August 1996 (Datum
der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs der Bundesre-
gierung zum Bau- und Raumordnungsgesetz 1998) zuläs-
sigerweise errichtet sein. In der Rechtsprechung des
BVerwG ist geklärt, dass die Vorteile des § 35 Abs. 4 dem-
jenigen nicht zugute kommen, der sein für einen privile-
gierten Zweck genehmigtes Gebäude niemals diesem pri-
vilegierten Zweck entsprechend tatsächlich genutzt hat
(BVerwG Beschl. v. 10.1.1994, BRS 56, Nr. 83).

Nach Buchst. e) ist eine erleichterte Umnutzung von
Gebäuden außerhalb der Hofstelle nicht mehr möglich.
Hofstelle ist der bauliche Schwerpunkt des landwirt-
schaftlichen Betriebes, nicht notwendig ist ein baulicher
Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Wohnge-
bäude (vgl. Jäde/Dirnberger/Weiß BauGB § 35 Rdn. 102,
103). Die räumlich-funktionale Zuordnung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Gebäude in unmittelbarer Nähe
zur Hofstelle liegen oder selbst Bestandteil der Hofstelle
sind, und selbst dem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb bis zur Nutzungsaufgabe gedient haben. Bei Gebäu-
den, die isoliert von der Hofstelle entfernt liegen (z.B.
Feldscheunen, Ställe), fehlt es am Merkmal der räumli-
chen oder funktionalen Zuordnung.

Nach Buchst. f) sind bei einer Änderung der Nutzung zu
Wohnzwecken neben den bisher nach Absatz 1 Nr. 1
zulässigen Wohnungen höchstens drei zusätzliche Woh-
nungen je Hofstelle zulässig. Die gegenüber § 4 Abs. 3
BauGB-MaßnG geänderte Fassung der Begünstigungs-
vorschrift stellt klar, dass bei den zulässigerweise durch
Umnutzung zu errichtenden Wohnungen auf der Hof-
stelle privilegiert errichtete Wohnungen nicht mitzuzäh-
len sind, auch wenn zum Zeitpunkt der Nutzungsände-
rung diese Wohnungen nicht mehr privilegiert genutzt
werden, weil die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung
innerhalb der Siebenjahresfrist aufgegeben worden ist.

Die gem. § 35 Abs. 4 Nr. 1 zusätzlich maximal zulässigen
drei Wohneinheiten beinhalten auch Wohnungen, die zu-
vor aufgrund anderer Begünstigungstatbestände (also
gem. § 35 Abs. 4 BauGB) auf der Hofstelle genehmigt
wurden.

Die Verpflichtung gemäß Buchst. g), keine Neubebauung
als Ersatz für die aufgegebene Nutzung vorzunehmen, ist

nach Absatz 5 Satz 2 durch Baulast (§ 83 BauO NRW)
sicherzustellen. Die Verpflichtung gilt nicht für Fälle ei-
ner Neubebauung, wenn die Neubebauung im Interesse
der Entwicklung des land- bzw. forstwirtschaftlichen Be-
triebs erforderlich wird. Mit Blick auf die Zielsetzung der
Regelung muss diese so ausgelegt werden, dass der spä-
tere (privilegierte) Gebäudebedarf zum Zeitpunkt der
Entprivilegierung weder bestanden haben noch vorher-
sehbar gewesen sein darf (Jäde/Dirnberger/Weiß BauGB
§ 35 Rdn. 108). Bestehen Zweifel an der Erforderlichkeit
des Neubaus, ist vor der Genehmigung des Neubaus eine
gutachterliche Stellungnahme der zuständigen Fachbe-
hörde (Landwirtschaftskammer NRW) zu dieser Frage
einzuholen. Diese Stellungnahme sollte darüber Auf-
schluss geben, ob ein „vernünftiger Landwirt unter
Berücksichtigung des Gebots größtmöglicher Schonung
des Außenbereichs dieses Vorhaben mit etwa gleichem
Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung
und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb
errichten würde und das Vorhaben durch die Zuordnung
zu dem konkreten Betrieb auch äußerlich erkennbar ge-
prägt wird“ (BVerwG, DVBl. 1973, 643).

3.2

Ersatz für ein Wohngebäude

Missstände und Mängel im Sinne dieser Vorschrift sind
solche, die die Benutzbarkeit des Gebäudes nachhaltig
beeinträchtigen, aber z.B. nicht die Erneuerungsbedürf-
tigkeit der Fenster oder unzureichende Wärmedämmung.

Die Regelung in Nr. 2 geht über den nach Artikel 14
Grundgesetz – GG – geschützten Bestandsschutz hinaus,
da Bestandsschutz grundsätzlich keine Neuerrichtung
zulässt. Das aufgegebene Gebäude verliert mit der
Errichtung und Aufnahme der Wohnnutzung des Ersatz-
wohnhauses seine Privilegierung und seinen Bestands-
schutz (BVerwG, Urt. v. 15.11.1974, BauR 1974, 44 und
Beschl. v. 21.06.1994, BRS 56 Nr. 76), so dass es – falls es
nicht abgebrochen wird – später nicht mehr die Voraus-
setzungen des § 35 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. e) (funktionaler
Zusammenhang) oder der Nrn. 2, 3, 5 und 6 (zulässiger-
weise errichtet) erfüllt. Unerheblich ist, ob die Erbfolge
nach Buchst. d) kraft Gesetzes oder aufgrund eines Tes-
tamentes erfolgt ist: Auch wenn der Erbe das Gebäude
nicht selbst bewohnt hat, wird ihm die längere Selbstnut-
zung des Erblassers zugerechnet. Das gilt nicht bei vor-
weggenommener Erbfolge, da der Erbe als Eigentümer
das Haus dann nicht selbst bewohnt hat.

3.3

Ersatz für zerstörtes Gebäude

Nr. 3 ist eine Ausnahmeregelung zum Bestandsschutz:
Auch zerstörte Gebäude, die durch die Zerstörung ihren
Bestandsschutz verloren haben, dürfen unter den in die-
ser Vorschrift genannten Voraussetzungen gleichartig
und an gleicher Stelle wieder errichtet werden. Von
besonderer Bedeutung ist jedoch hier die gesicherte
Erschließung. Wenn das ehemalige Gebäude an die freie
Strecke einer Bundes- oder Landesstraße angebunden
war und die erneute Anbindung wegen des Verlustes des
Bestandsschutzes aus straßenrechtlichen Gründen ver-
weigert wird, ist die Erschließung des neuen Gebäudes
nicht gesichert.

3.4

Bild der Kulturlandschaft 

In der Regel ist die Voraussetzung der Nr. 4 „das Bild der
Kulturlandschaft prägend“ erfüllt, wenn das Gebäude
unter Denkmalschutz steht (OVG Rheinland-Pfalz, Urt.
v. 24.02.1983 – 1 A 166.81 –, BauR 1983, 447). Förmlicher
Denkmalschutz (z.B. für eine Wassermühle) ist also ein
Indiz, aber nicht Voraussetzung. Es gibt auch Denkmäler,
die (als Fremdkörper) nicht das Bild der Kulturland-
schaft prägen. Der Änderung eines Gebäudes i.S.d. Nr. 4
sind dadurch Grenzen gesetzt, dass der neue Verwen-
dungszweck die landschaftsprägende Wirkung nicht
beeinträchtigen darf. Daran fehlt es, wenn der Eingriff so
stark ist, dass der frühere Baubestand im Gesamtgefüge
der veränderten Anlage nicht mehr als Hauptsache in
Erscheinung tritt (BVerwG, Beschl. v. 18.10.1993 – 4 B
160.93 –, BauR 1994, 83). Bei einer Hofanlage ist eine

508



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 20 vom 11. Mai 2004

ganzheitliche Betrachtung des Ensembles erforderlich;
das Nebengebäude einer bereits überformten Hofstelle
kann in der Regel nicht allein das Bild der Kulturland-
schaft prägen.

Ob ein baulich oder in der Nutzung zu änderndes Gebäu-
de das Bild der Kulturlandschaft prägt, hat in Zweifels-
fällen die Bauherrin oder der Bauherr in geeigneter Form
nachzuweisen (§ 69 Abs. 1 BauO NRW). Nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen trägt im Zweifel der Antragstel-
ler die Beweislast für die rechtsbegründenden Tatsachen
(vgl. Kopp VwVfG § 24 Rdn. 27 m.w.N.). Die Bauauf-
sichtsbehörden müssen durch den Antragsteller in die
Lage versetzt werden, die rechtsbegründenden Tatsachen
nachzuvollziehen. Im Zweifelsfall kann der Antragsteller
ein entsprechendes Gutachten durch verschiedene sach-
kundige Stellen erstellen lassen, z. B. durch das Geogra-
phische Institut der Universität Bonn, Historische Geo-
graphie, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn. Die
„Arbeitshilfe zur Erfassung der Grundlagen für die
Berücksichtigung landschafts- und baukultureller Ziele“
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, West-
fälisches Amt für Landschafts- und Baukultur
(walb@lwl.org) kann zum logischen Nachvollziehen der
antragsbegründenden Unterlagen Hilfestellung leisten.

3.5

Erweiterung eines Wohngebäudes

Nr. 5 lässt eine angemessene familiengerechte Erweite-
rung eines zulässigerweise errichteten Wohngebäudes auf
bis zu zwei Wohnungen zu (nicht die Neuerrichtung,
BVerwG ZfBR 1998, 259). Was angemessene Wohnbe-
dürfnisse sind, richtet sich nicht nach der subjektiven
Einschätzung des Eigentümers und seiner Familie, son-
dern soll sich nach gefestigter Rechtsprechung objektiv
an den Werten des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (II.Wo-
BauG) orientieren (BVerwG, Urt. v. 23.01.1981 – 4 C 82.77
–, BauR 1981, 245). Nach § 10 des Wohnraumförderungs-
gesetzes, das das II.WoBauG ersetzt hat, muss die Größe
der zu fördernden Wohnung entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung angemessen sein. Die Wohnraumförderungs-
bestimmungen NRW enthalten für selbstgenutztes Wohn-
eigentum keine Größenvorgaben mehr. Anhaltspunkt für
die Angemessenheit der Wohnungsgrößen kann weiterhin
§ 39 II.WoBauG sein. 

Eine wiederholte Erweiterung eines Wohngebäudes, die
zur Schaffung einer dritten Wohnung führt, kann nicht
unter den erleichterten Voraussetzungen des § 35 Abs. 4
S. 1 Nr. 5 BauGB zugelassen werden (BVerwG, Urt. v.
27.08.1998 – 4 C 13/97 –, DVBl 1999, 235). Mehr als zwei
Wohnungen sind nur unter den Voraussetzungen der Nr. 1
zulässig. 

Zulässigerweise errichtet ist 

– auch ein Wohngebäude, das früher als landwirtschaft-
liche Betriebsleiterwohnung genehmigt worden ist,
auch wenn der landwirtschaftliche Betrieb inzwischen
aufgegeben ist, oder 

– das ehemals landwirtschaftliche Betriebsleiterge-
bäude, das für eine Wohnnutzung nach Absatz 4 Satz 1
Nr. 1 umgenutzt worden ist. 

Die Regelungen nach Nr. 1 und Nr. 5 dürfen nicht gleich-
zeitig in Anspruch genommen werden, weil die bauliche
Erweiterung nach Nr. 5 zu der gesetzlichen Vorgabe nach
Nr. 1 Buchst. b) „Wahrung der äußeren Gestalt“ in
Widerspruch stünde. Anhaltspunkt für eine angemessene
Frist, nach der ein vormals umgenutztes landwirtschaft-
liches Gebäude frühestens erweitert werden könnte,
kann ein der 7-Jahres-Frist entsprechender Zeitraum
sein (vgl. Nr. 1 Buchst. c)). Geringfügige Erweiterungen
sind nur bei Ersatzbauten (Nrn. 2 und 3) zulässig (§ 35
Abs. 4 S. 2 BauGB).

4
Schonung des Außenbereiches (§ 35 Abs. 5 BauGB)

Satz 1 verdeutlicht, dass im Rahmen der Zulassung von
Vorhaben im Außenbereich auf den Schutz des Außenbe-
reichs geachtet werden muss und insbesondere die über-
flüssige Bodenversiegelung vermieden wird. Wenn z.B.
bei der Einrichtung von Ferienwohnungen nach § 35

Abs. 4 Nr. 1 die notwendigen Stellplätze auf der bereits
versiegelten Hoffläche oder auf unversiegelten Flächen
bereit gestellt werden, wird dieser Belang nicht beein-
trächtigt. Bei einem Altenteilerwohnhaus kann die Ver-
siegelung durch eine Terrassenfläche auf ganzer Länge
des Gebäudes und durch Zufahrten zum und Wegeflä-
chen um das Gebäude gegen das Gebot der größtmögli-
chen Schonung des Außenbereichs verstoßen.

Nach Satz 3 haben die Bauaufsichtsbehörden sicherzu-
stellen, dass die bauliche oder sonstige Anlage nach
Durchführung des Vorhabens nur in der vorgesehenen
Art genutzt wird, z. B. durch verstärkte Kontrollen bzw.
Prüfung, ob gegen die bauliche oder sonstige Anlage, die
nicht wie vorgesehen genutzt wird, eingeschritten wer-
den muss. Fremdnutzung in den Fällen des Absatzes 4
Nr. 2 Buchst. d) und Nr. 5 Buchst. c) (z.B. durch nicht
familienangehörige Mieter) wäre eine genehmigungs-
pflichtige Nutzungsänderung. In aller Regel wird als
Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung nach
§ 35 Abs. 5 S. 3 die vorgesehene Nutzung nicht durch
Baulast gesichert werden können (Ausnahme: Verpflich-
tung nach Absatz 4 Nr. 1 Buchst. g)), da durch Baulast
nur öffentlich-rechtliche Verpflichtungen übernommen
werden können, die sich nicht schon aus öffentlich-recht-
lichen Vorschriften ergeben. Denkbar sind allerdings
obligatorische Verträge, die jedoch nicht gegen den
Rechtsnachfolger wirken, oder beschränkt persönliche
Dienstbarkeiten nach § 1090 BGB (Rechtsträger einer
Dienstbarkeit kann auch eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts sein).

5
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Bei der Anwendung der landesrechtlichen Vorschriften
zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist zu
beachten, dass es bei begünstigten Vorhaben im Außen-
bereich nach § 35 Abs. 4 BauGB häufig am Tatbestand ei-
nes Eingriffs fehlt, weil es sich überwiegend um Maßnah-
men im baulichen Bestand handelt, durch die weder der
Naturhaushalt noch das Landschaftsbild erheblich oder
nachhaltig beeinträchtigt werden. 

6
Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungs-
behörde (§ 36 BauGB)

Für sonstige und sonstige begünstigte Vorhaben im
Außenbereich (§ 35 Abs. 2 und 4 BauGB) ist nach Ab-
satz 1 Satz 4 i.V.m. der Durchführungsverordnung zum
Baugesetzbuch (DVO BauGB) die Zustimmung der höhe-
ren Verwaltungsbehörde erforderlich.

Absatz 2 Satz 3 sieht die Möglichkeit vor, ein rechtswid-
rig versagtes Einvernehmen der Gemeinde zu ersetzen;
bundesrechtlich ist vorgesehen, dass die zuständige Be-
hörde durch Landesrecht festgesetzt wird. Die Zustän-
digkeit in Nordrhein-Westfalen ergibt sich derzeit aus
der Gemeindeordnung – GO NRW –. Durch das kommu-
nalaufsichtliche Verfahren nach den §§ 119 und 120 GO
NRW ist gewährleistet, dass rechtswidrige Entscheidun-
gen der Gemeinde beanstandet, aufgehoben und ggf. er-
setzt werden können.

7
Geltungsdauer

Dieser RdErl. tritt am 31.12.2009 außer Kraft, sofern er
nicht geändert oder seine Geltungsdauer verlängert wird.

– MBl. NRW. 2004 S. 505
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II.
Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung der Republik
Serbien und Montenegro, Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidenten v. 15. 4. 2004 

– IV.4 02.13 –

Die Anschrift der Berufskonsularischen Vertretung der
Republik Serbien und Montenegro in Düsseldorf hat sich
mit Wirkung vom 1. April 2004 wie folgt geändert:

40211 Düsseldorf, Klosterstraße 79

– MBl. NRW. 2004 S. 510

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Gambia, Köln

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 22. 4. 2004 
– IV.4 415c-1/78 –

Die Bundesregierung hat dem Leiter der honorarkonsu-
larischen Vertretung der Republik Gambia in Köln,
Herrn Rolf Becker, am 19. April 2004 das erweiterte Exe-
quatur als Honorargeneralkonsul erteilt unter gleichzei-
tiger Erweiterung des Konsularbezirks.

Der Konsularbezirk umfasst nunmehr die Länder Nord-
rhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein.

– MBl. NRW. 2004 S. 510

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Chile, Frankfurt/Main
Bek. d. Ministerpräsidenten v. 22. 4. 2004 

– IV.4 01.31-1/04 –

Die Bundesregierung hat dem Leiter der honorarkonsu-
larischen Vertretung der Republik Chile in Frank-
furt/Main, Herrn Honorargeneralkonsul Bruno H. Schu-
bert, am 25. März 2004 das erweiterte Exequatur als
Honorargeneralkonsul auch für das Land Nordrhein-
Westfalen erteilt. Der Konsularbezirk umfasst nunmehr
die Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Thüringen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung 
lautet:

Humboldtstraße 94, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: (0 69) 55 01 94

Fax: (0 69) 5 96 45 16
Sprechzeit: Mo – Fr 9.00-14.00 Uhr

– MBl. NRW. 2004 S. 510

Berufskonsularische Vertretung 
der Bolivarischen Republik Venezuela, 

Frankfurt/Main
Bek. d. Ministerpräsidenten v. 22. 4. 2004 

– IV.4 03.60-2/04 –

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Bolivarischen Republik Vene-
zuela in Frankfurt/Main ernannten Herrn César Osvelio
Méndez González am 1. April 2004 die vorläufige Zulas-
sung als Generalkonsul erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Baden-
Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Das der bisherigen Generalkonsulin, Frau Guillermina
Da Silva Suniaga, am 20. Oktober 1998 erteilte Exequa-
tur ist erloschen, wie bereits am 20.01.2004 mitgeteilt
wurde.

– MBl. NRW. 2004 S. 510

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs Bhutan, Bonn

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 22. 4. 2004 
– IV.4 417b-3/00 –

Nachdem die Regierung von Bhutan ihr Ersuchen um
Abberufung von Herrn Dr. Kulessa als Honorarkonsul in
Bonn als „Versehen“ bezeichnet hat, hat die Bundesregie-
rung ihm als Leiter der honorarkonsularischen Vertre-
tung des Königreichs Bhutan in Bonn am 6. April 2004
erneut das Exequatur als Honorarkonsul erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst wiederum das gesamte Bun-
desgebiet mit Ausnahme der Länder Baden-Württem-
berg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung lau-
tet wie bisher:

Fürstenbergstraße 20, 53177 Bonn
Tel./Fax: (02 28) 33 47 25

Sprechzeit: nach Vereinbarung

– MBl. NRW. 2004 S. 510

III.
Landschaftsverband Rheinland

14. Tagung 
der 11. Landschaftsversammlung Rheinland

Die 14. Tagung der 11. Landschaftsversammlung Rhein-
land findet

am Dienstag, 18. Mai 2004, 10.00 Uhr

in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1
Sitzungsraum: Rhein

statt. 

Tagesordnung

1. Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpflichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen

4. Besetzung der Stelle der Leitung des Dezernates
„Schulen, Jugend“

5. Servicebetrieb Standort Viersen

5.1 Bildung eines Werksausschusses

5.2 Betriebssatzung für den Servicebetrieb

5.3 Wirtschaftsplan 2004

6. Neufassung der Betriebssatzung für die Rheinischen
Kliniken und die Rheinische Klinik für Orthopädie
Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland

7. Neufassung der Betriebssatzung für die Rheinischen
Heilpädagogischen Heime des Landschaftsverban-
des Rheinland

8. Neufassung der Betriebssatzung für die Kranken-
hauszentralwäschereien des Landschaftsverbandes
Rheinland

9. Betriebssatzung für die Informationsverarbeitung
und Kommunikationstechnik des Landschaftsver-
bandes Rheinland (LVR InfoKom)

10. Fragen und Anfragen

Köln, den 27. April 2004

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2004 S. 510
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